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Zur Indikation für katheterinterventionellen

Aortenklappenersatz (TAVI)
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Leserbrief: Zur Indikation für katheterinterventionellen

Aortenklappenersatz (TAVI)

Frage: Frage von H.B. aus M.: >> Mit großem Interesse habe ich Ihre Einschätzung zum

katheterinterventionellen Aortenklappenersatz (TAVI) zur Kenntnis genommen. Dies trifft im Grunde

auch meine Einschätzung. Ergänzend möchte ich jedoch fragen, inwiefern nicht zusätzlich zu einer

Einschätzung nach Altersdekaden eine solche anhand geriatrischer Kriterien, z.B. hinsichtlich der

Kategorien „fit“ oder „frail“ hier helfen könnte. Nach meiner Einschätzung gibt es nur sehr zögerliche

Bestrebungen, für die betagten Betroffenen eine entsprechende qualitative und quantitative

Einschätzung durch ein geriatrisches Assessment einzuholen, und hier werden wichtige diagnostische

Potenziale verpasst. << Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern –>
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auszugsweise veröffentlichen können.
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